
Das Völkerrecht, das Wyschinski in seinem Kampf 
gegen die von den anglo-amerikanischen Imperialisten 
geschmiedeten Herrschaftspläne verteidigte, hat seine 
Quelle in den wirklichen Kämpfen der Völker um ihre 
Freiheit. Diese Kämpfe waren ihm. dem großen Revo
lutionär, nahe, als Marxist-Leninist kannte er ihr 
Wesen und die Wege zur Lösung der Widersprüche.

In seiner berühmtem Rede zu dem Entwurf einer 
„Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte“ legte er 
dar, daß die Menschenrechte von den politischen Frei
heitsrechten nicht getrennt werden können und daß die 
wahre Gestalt der Menschenrechte sich nur aus dem 
Verhältnis des Menschen zu seinem Staate ergeben 
könne. Negiert man das Recht eines jeden Menschen, 
im Vollbesitz seiner politischen Freiheit an der Gestal
tung seines Staates und dessen Politik teilzunehmen, so 
verneint man — wie dies die imperialistischen Ideologen 
tun —, daß die staatliche Souveränität der Völker aufs 
engste mit den Fragen der Menschenrechte verbunden 
ist, verneint man ferner — wie das gleichfalls die 
imperialistischen Theoretiker tun —, daß zur Sicherung 
der Menschenrechte die P f l i c h t  eines jeden Staates 
gehört, seinen Bürgern das Minimum der materiellen 
Existenz zu gewährleisten, um sie vor den Gefahren 
des Hungertodes und der Erschöpfung zu sichern. Dann 
aber sind die Menschenrechte leere Abstraktionen, mit 
dem wirklichen Leben der Menschen nicht verbunden. 
Ihre Deklarierungen haben dann keinen anderen Zweck, 
als die Menschen über ihre wirkliche Lage zu täuschen.

Wyschinski deckt die ganze Ungeheuerlichkeit dieser 
kosmopolitischen Rechtskonstruktion auf, die nichts 
anderes ist als ein plumpes Instrument der imperia
listischen Prätendenten auf die Weltherrschaft, ein 
Instrument gegen die Völkerfreiheit, gegen die s'aat- 
liche Selbstbestimmung der Völker, gegen die demokra
tischen Rechte und Freiheiten der Bürger. Die Ab
straktion der Rechte der Menschen und Völker von der 
nationalen Selbstbestimmung der Völker und ihrer 
staatlichen Souveränität ist, so stellt er fest,

„gleichbedeutend mit einer Kapitulation vor dem 
stärkeren Staat, dessen Streben nach der Welt
herrschaft immer noch durch die staatliche Souve
ränität beeinträchtigt wird, die für die schwächeren 
Staaten ein Mittel zum Schutz vor der Gier des 
stärkeren Staates ist; denn gerade für die schwä
cheren Staaten behält die staatliche Souveränität

immer noch ihre Kraft und ihre Bedeutung, wenn 
ihr auch durch solche Maßnahmen wie den 
,Marshall-Plan‘, die Schaffung des politischen West- 
euromblocks usw. die Axt an die Wurzel gelegt 
wird“28).

Es liegt auf der Hand, welche gewaltige Bedeutung 
diese Ausführungen Wyschinskis für den Kampf des 
deutschen Volkes um staatliche Einheit und nat'onale 
Selbstbestimmung, um die Entfaltung der demokra
tischen Rechte und Freiheiten des deutschen Volkes, 
für den Sieg der Demokratie in ganz Deutschland 
haben. Wyschinski entlarvt damit dieselben Ideologien, 
mit denen man versucht, im Westen Deutschlands 
unseren Brüdern und Schwestern ihr Recht auf natio
nale Selbstbestimmung streitig zu machen und sie in 
die imperialistische Sklaverei zu führen.

Wyschinski hat uns und den kommenden Juristen
generationen die große Wahrheit vor Augen geführt, 
daß unsere Wissenschaft nur im Feuer des politischen 
Kampfes wachsen kann und daß nur diejenigen neuen 
Formen des Staates und Rechts, die im Feuer des poli
tischen Kampfes um die Durchsetzung einer besseren 
Welt geschmiedet wurden, echt, wahr, bleibend und 
wirklich sind. Wyschinski sagte einmal von dem 
Juristen, daß er auf einem vorgeschobenen Posten des 
politischen Kampfes stehe. In ihren Siegen allein kann 
sich auch unsere Theorie verwirklichen.

Wyschinskis Leidenschaftlichkeit, deren Grundlage 
die Siegesgewißheit ist, die Überlegenheit unserer 
Theorie, die Überlegenheit der Kräfte, deren Entwick
lung wir durch unsere Theorie fördern, — sie hat uns 
für eine lange Zeit den Weg gebahnt.

Wir gedenken Wyschinskis, indem jeder von uns da
nach strebt, das zu werden, was er in großer Voll
endung war: Kämpfer auf vorgeschobenem Posten, für 
den die juristischen Wahrheiten große politische Wahr
heiten sind, politische Wahrheiten, weil sie den fort
schreitenden Weg der Menschheitsentwicklung aus- 
drücken und diesen Weg nach Kräften fördern.

28) Wyschinski, „Fragen des Völkerrechts und der Internatio
nalen Politik“, Bd. 1, S. 379 (russ.); übersetzt ln: „Die UdSSR 
auf der Wacht für den Frieden und die Sicherheit der Völ
ker“, Berlin 1949, S. 275.

Generalstaatsanwalt Dr. Ernst Melsheimer wiedergewählt

Nach unserer Verfassung wird der Oberste Staats
anwalt der Deutschen Demokratischen Republik auf 
Vorschlag der Regierung durch die Volkskammer ge
wählt. Dies geschah erstmalig im Dezember 1949. als 
die Volkskammer Dr. Ernst Melsheimer zum General
staatsanwalt wählte. Im Gesetz über die Staatsanwalt
schaft der Deutschen Demokratischen Republik vom 
23. Mai 1952 ist festgelegt, daß sich diese Wahl auf die 
Dauer von fünf Jahren erstreckt.

In dem seither verflossenen Zeitraum hat die Staats
anwaltschaft eine entscheidende Umwandlung und Er
weiterung ihrer Funktion erfahren Kannte man bis
her in Deutschland den Staatsanwalt nur als den 
öffentlichen Ankläger, als den, der ausschließlich auf 
einem kleinen Gebiet unseres Rechtslebens, eben auf 
dem Gebiet des Strafrechts und des Strafprozesses, 
tätig war, so entsteht jetzt eine qualitativ völlig an
dere Staatsanwaltschaft: Der Staatsanwalt wird zum 
Hüter der demokratischen Gesetzlichkeit. An der 
Schaffung des Staatsanwaltschaftsgesetzes, das in Fort
führung und Erweiterung des Ministerratsbeschlusses 
vom 27. März 1952 der Staatsanwaltschaft diese großen 
Funktionen überträgt, hat Dr. Melsheimer in hohem 
Maße mitgewirkt. Es war seine Aufgabe, den weiten 
Inhalt dieses Gesetzes zu verwirklichen und dadurch

wesentlich zum Schutz unseres jungen Staates vor 
allen Anschlägen der Agenten und Saboteure sowie zur 
Sicherung der Rechte der Staatsbürger beizutragen.

Den neuen Staatsanwälten, die er heranbildete, 
zeigte Dr. Melsheimer das Ziel der Entwicklung:

„Ideologische Klarheit befähigt den Staats
anwalt, in jeder Situation, vor die ihn sein Beruf 
stellt, das Richtige zu tun, die Interessen unseres 
Staates richtig zu vertreten, so zu handeln, daß 
die schaffenden Menschen ,ihren‘ Staatsanwalt ver
stehen.“

Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Re
publik kennen die Arbeit ihres Generalstaatsanwalts 
und haben ihm oftmals ihre Zustimmung und ihr Ver
trauen zum Ausdruck gebracht. Deshalb hat der Mini
sterrat der Volkskammer vorgeschlagen, Dr. Ernst 
Melsheimer erneut zum Generalstaatsanwalt zu wäh
len. In ihrer Sitzung vom 12. Januar 1955 hat die Volks
kammer einstimmig diese Wahl vorgenommen.

Unter der Leitung von Dr. Melsheimer wird die Staats
anwaltschaft der Deutschen Demokratischen Republik 
sich auch weiterhin mit ganzer Kraft für die Sicherung 
unseres Aufbaus, für die friedliche und demokratische 
Wiedervereinigung unseres Vaterlandes einselzen.
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